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Streit um den Wasserpfennig: 
Abschied von der Effizienz?
Martin Scheele, Günther Schmitt, Göttingen

In der Septemberausgabe veröffentlichte der WIRTSCHAFTSDIENST einen Beitrag von Professor Holger 
Bonus zum Wasserpfennig. Im Novemberheft erschienen Repliken von Professor Ulrich Brösse sowie von 
Professor Günther Schmitt und Dipl.-Ing. agr. Martin Scheele, auf die Holger Bonus in der Dezemberaus
gabe antwortete. Hierzu ein weiterer Diskussionsbeitrag von Günther Schmitt und Martin Scheele.

UMWELTPOLITIK

Am Ende seiner Erwiderung’ auf unsere Kritik^ an 
seiner „Lanze für den Wasserpfennig’’  ̂läßt Holger 

Bonus endlich die Katze aus dem Sack: „Es gibt“ , so 
verkündet er (und schreibt uns „ins Stammbuch“ ), 
„mehr auf der Welt als nur ökonomische Effizienz“''. Ge
wiß möchte Bonus dies nicht als eine beklagenswerte 
Zustandsbeschreibung verstanden wissen, sondern 
wohl eher als eine lapidare Aufkündigung des späte
stens seit Adam Smith® bis heute® die Ökonomen verbin
denden Konsenses, wonach „es zu den Aufgaben des 
Theoretikers derWirtschaftspolitik zählt, für jedes Instru
ment die Haupt- und Nebenwirkungen zu beschreiben, 
um dem Praktiker derWirtschaftspolitik die Grundlage 
für eine möglichst rationale Entscheidung für den Mittel
einsatz zu ermöglichen“ .̂ Als „rational“ gilt bekanntlich 
eine „Politik, die planmäßig auf die Verwirklichung eines 
. . .  ausgewogenen Zielsystems gerichtet ist und dabei 
den höchsten Erfolgsgrad erreicht, der unter den jeweili
gen Umständen möglich ist“®.

Bonus also fordert den Abschied der Ökonomen von 
der Effizienz als Beurteilungskriterium und Leitgedan
ken wirtschaftspolitischen Handelns. Wenn seiner Auf
forderung entsprochen wird, dann allerdings ist der 
ganze Streit um den Wasserpfennig überflüssig, weil 
Ökonomen dazu nichts mehr zu sagen bleibt als „any- 
thing goes“ . Ein solcher Verzicht auf die ökonomische 
Rationalität'wirtschaftspolitischen Handelns (oder des
sen Bewertung durch Ökonomen nach Maßgabe der 
Rationalität) erlaubt es dann auch zwanglos, die Frage, 
wer für die Folgen der Wasserverunreinigung einzuste
hen habe, „die Bauern in Form von Mindererträgen oder 
die Wasserverbraucher in Form eines Preisaufschla
ges“ , nicht mehr zu einer Frage ökonomischer Prinzi-

Prof. Dr. Günther Schmitt, 57, ist Professor für 
Agrarpolitil< am Institut für Agrarökonomie der Uni
versität Göttingen. Martin Scheele, 29, Dipl.-Ing. 
agr, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem 
Institut.

pien zu machen, sondern zu einer „Frage politischer 
Klugheit“® zu erklären: Die Ökonomen sind also aus 
dem Spiel, der Primat wirtschaftspolitischen Handelns 
gehört der „politischen Klugheit“ . Und über diese zu 
streiten, dazu fehlt dem Ökonomen gewiß jede Kompe
tenz, er sollte sie dann auch konsequenterweise gänz
lich jenen überlassen, die sich im Besitze der politischen 
Klugheit wähnen, was immer auch darunter zu verste
hen sein mag.

Die Diskussion um den Wasserpfennig (wie um jede 
andere wirtschaftspolitische Entscheidung) könnte 
spätestens bei diesem Eingeständnis Bonus’ abgebro
chen werden. Wenn wir sie dennoch fortführen, so des
halb, weil wir diese seine „Erkenntnis“ nicht zu teilen be
reit sind, und noch weniger jene, mit denen er unsere 
Kritik glaubt widerlegen zu können -  soweit er eine Wi
derlegung überhaupt versucht und nicht nur „fröhlich 
Polemik“ ’®, wie er sie versteht, betreibt, denn nach wie 
vor sind wir nicht bereit, der Verwechselung von Zielen 
und Mitteln zu folgen, der Bonus offenbar zum Opfer ge
fallen ist. Noch immer scheint uns die Wohlfahrt am 
größten, wenn die Wirtschaftspolitik demokratisch legiti
mierte Ziele möglichst effizient erreicht. Noch immer be
steht nach unserer Auffassung die Aufgabe des Wirt-

' Holger B o n u s :  Don Quichotte, Sancho Pansa und der Wasser
pfennig, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 66 . Jg. (1986), H. 12, S. 625-629.

 ̂ Martin S c h e e l e ,  G ü n t h e r  S c h m i t t :  Der „W asserpfen
nig": R ichtungsweisender Ansatz oder Donquichotterie?, in: WIRT
SCHAFTSDIENST 66. Jg. (1986), H. 11, S. 570-574.

 ̂ H. B o n u s :  Eine Lanze für den „W asserpfennig“ -W id e r  die Vul
gärform des Verursacherprinzips, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 66. Jg. 
(1986), H. 9, S. 451-455.

'* H. B o n u s ,  Don Quichotte . . . ,  a.a.O., S. 629.

 ̂ Adam S m i t h :  Der Wohlstand der Nationen (in der Übersetzung 
von H. Claus R e c k t e n w a l d ) ,  N/lünchen 1974, S. 587 ff. (siehe auch 
dazu die Würdigung von Recktenwald, S. LXM ff.).

® Helga L u c k e n b a c h :  Theoretische Grundlagen derW irtschafts
politik (Vahlens Handbücher der W irtschafts- und Sozialwissenschaf
ten), München 1986, S. 222 ff.

 ̂ H. L u c k e n b a c h ,  a.a.O., S. 260.

® Herbert G i e r s c h :  Allgemeine W irtschaftspolitik -  Grundlagen, 
W iesbaden 1961, S. 22.
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Schaftswissenschaftlers darin, dafür das Instrumenta
rium zu entwickeln und gegebene Rechtsetzungen und 
Politiken sowie alternative Ansätze hinsichtlich ihrer 
ökonomischen Konsequenzen zu analysieren.

Eigentlicher Anlaß unserer Kontroverse war bekannt
lich die Novelle zum Wasserhaushaltsgesetz, derzu- 
folge Landwirten, denen in Wasserschutzgebieten zur 
Verminderung des Nitrateintrages in das Grundwasser 
Bewirtschaftungsauflagen verordnet werden, ein Ein
kommensausgleich gezahlt werden soll. Bonus feiert 
den Einkommensausgleich, den die Verbraucher in 
Form des „Wasserpfennigs“ aufzubringen haben, als 
marktgerechte Lösung. Die Verbraucher würden auf 
diese Weise mit den Opportunitätskosten einer höheren 
Wasserqualität konfrontiert. Der Staat habe so getan, 
als hätte der Markt entschieden und als hätten die Ver
braucher den Landwirten ihren Anspruch auf Wasser
verschmutzung abgekauft. Prinzipiell sei es zwar auch 
denkbar, die Ertragsminderung allein den Landwirten 
aufzubürden. Da jedoch in der EG Festpreise bestün
den, die Landwirte folglich ihre Mehrkosten nicht an die 
Verbraucher weitergeben könnten, bleibe dem Staat 
keine andere Wahl als auf die hier zuerst genannte Va
riante zurückzugreifen” .

In unserer Replik machten wir darauf aufmerksam, 
daß der Einkommensausgleich und der Wasserpfennig 
bei der Berücksichtigung wesentlicher, von Bonus hin
gegen vernachlässigter Sachverhalte abzulehnen sei. 
Eine solche Regelung gefährde das „Verursacherprin
zip im recht verstandenen Sinn“ ’ ,̂ nämlich ein kosten
günstiges Verfahren zur Nutzung kollektiver Ressour
cen, demzufolge potentielle Nutzer, die nicht über exklu
sive Eigentumsrechte an dieser Ressource verfügen, 
durch Zahlungen für die Reproduktion derselben oder 
durch Schadensvermeidung für die gesellschaftlich er
wünschte Qualität der Ressource einzustehen haben’®. 
Der Einkommensausgleich für Landwirte habe keine ei-

® H. B o n u s ,  Don Quichotte . . . ,  a.a.O., S. 626.

H. B o n u s ,  Don Q u icho tte . . . ,  a.a.O., S. 629.

"  H. B o n u s ,  Eine Lanze . . . ,  a.a.O., S. 455.

M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t ,  a .a .O .,S .574.

M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t ,  a.a.O., S. 572.

' “ M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t ,  a.a.O., S. 574.

M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t ,  a.a.O., S. 570.

M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t ,  a .a .O .,S .572.

"  H. B o n u s ,  Eine Lanze . . . ,  a.a.O., S. 453.

Die höhere W asserqualität entspricht hier der konsumtiven Verwen
dung des Grundwassers, während seine Nutzung als Aufnahmemedium 
für überschüssiges Nitrat in Verbindung mit Intensivdüngung der produk
tiven Verwendung entspricht.

H. B o n u s ,  Eine Lanze . . . ,  a.a.O., S. 454.

^  M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t ,  a .a .O .,S .573.

gentumsrechtliche Begründung und sei daher eine ver
teilungspolitische Privilegierung. Er sei weder der Ent
stehung noch der Höhe nach der politische Nachvollzug 
einer Marktlösung, führe zu Effizienzverlusten und 
stehe einer marktwirtschaftlich kompatiblen Lösung im 
Wege’“ .

Zur Begründung hatten wir ausgeführt:
□  Die Ausgestaltung von Eigentumsrechten ist nicht 
Folge, sondern Voraussetzung eines Marktprozesses 
bzw. seiner Simulation durch politische Entscheidun
gen’®. Entsprechend ist auch bei der Beurteilung des 
Wasserpfennigs zu beachten, daß Markttransaktionen 
sich nicht im Nirwana rechtsfreier Räume, sondern im 
Rahmen einer bestehenden Rechtsordnung vollziehen. 
Allein diese legt fest, wer wem für die Überlassung eines 
Produktionsfaktors ein Entgelt zu zahlen hat. Die private 
Verfügungsgewalt über das Grundwasser wird in der 
herrschenden Rechtsauffassung jedoch verneint’®.

□  Bei der konsumtiven Nutzung einer Ressource an
stelle ihrer produktiven Verwendung entstehen -  darauf 
hatte Bonus hingewiesen’  ̂-  Opportunitätskosten, de
ren Höhe darüber entscheidet, in welchem Ausmaß die 
erste Verwendungsalternative auf Kosten der zweiten 
ausgedehnt wird und welchen Preis ein Eigentümer der 
in Frage kommenden Ressource für deren Bereitstel
lung verlangen wird. Der Behauptung Bonus’, im kon
kreten Fall der Wassernutzung seien die Opportunitäts
kosten einer höheren Wasserqualität’® identisch mit 
dem Einkommensrückgang der Landwirte’®, hielten wir 
entgegen, daß das Einkommen der Landwirte durch 
Preisstützungen abgesicherte Renten enthält, während 
die Opportunitätskosten einer höheren Wasserqualität 
legt man tatsächlich Marktpreise zugrunde -  deutlich 
niedriger liegen^“. Den Unterschied zwischen Einkom
men aus der Nutzung einer Ressource bei Existenz von 
Renten und dem gesellschaftlichen Schattenpreis hat
ten wir zunächst aus theoretischen Überlegungen am 
allgemeinen Fall entwickelt und später für den trade-off 
zwischen Wasserqualität und Nahrungsmittelproduk
tion konkretisiert.

□  Eine Rechtsänderung, derzufolge ein exklusives Ver
fügungsrecht am Grundwasser zugunsten der Land
wirte zu- bzw. umverteilt wird, führt, wenn die Verminde
rung der Düngungsintensität administrativ angeordnet 
wird, dazu, daß die Verbraucher nicht nur für Agrarpro
dukte, sondern nun auch für eine höhere Wasserqualität 
einen politisch überhöhten Preis zahlen müssen. Ge
sellschaftliche Knappheiten spiegeln sich -  angesichts 
hoher Überschüsse auf den Agrarmärkten -  in diesen 
Preisen nicht wider. Ineffiziente Strukturen werden kon
serviert, da die Anreize zu ökonomisch und ökologisch 
tragfähigen Strukturanpassungen vermindert werden.

WIRTSCHAFTSDIENST 1987/1 41



UMWELTPOLITIK

Eine solche Regelung hat als Resultat politischer Durch
setzungsfähigkeit mit marktähnlichen Verhandlungspro
zessen wenig gemein^'.

Die Antwort von Bonus
In seiner Antwort auf unsere Kritik stellt Bonus zu

nächst einmal klar, daß wir mit seinen Ausführungen 
gleichzeitig „klassisches Gedankengut der Profes
sion”^̂  kritisiert haben -  was wohl den Eindruck erwek- 
ken soll, eine Widerlegung unserer Argumentation habe 
sich damit bereits erübrigt. Nun müssen Bonus diesbe
züglich doch Zweifel beschlichen haben, denn gewisse 
Versuche, sich unserer Kritik zu entledigen, sind erkenn
bar. Allerdings beläßt er es im wesentlichen dabei, un
sere Argumentation zu etikettieren („ökonomisch nicht 
ganz sattelfest“ ; „greifen an, wo niemand steht“)^ ,̂ wo
bei er es mit der Begründung nicht so genau nimmt.

Um seine These von unserer mangelnden ökonomi
schen Sattelfestigkeit zu beweisen, unterstellt uns Bo
nus zunächst einmal, bei uns wäre von den Opportuni
tätskosten eines Gutes A die Rede gewesen^'', was na
türlich wenig Sinn ergibt, da ein Gut keine Kosten, son
dern einen Preis hat. Deshalb sprachen wir auch von 
den Opportunitätskosten des Konsums eines Gutes A, 
die wir aus der Höhe seines potentiellen Produktionsbei
trages, also der Menge eines Gutes B, die durch die pro
duktive Verwendung des Gutes A hergestellt werden 
könnte, abgeleitet hatten. Die Opportunitätskosten -  
stellt Bonus „richtig“ -  entsprächen nicht der Menge al
ternativ produzierbarer Güter, sondern dem Wertgrenz- 
produkt^®. Dabei hat er offensichtlich übersehen, daß 
die Opportunitätskosten den gesamten Produktionsver
zicht umfassen, der entweder als physische Größe oder 
als Produkt aus Preis und Menge darstellbar ist -  kei
neswegs aber als Wertgrenzprodukt.

Nachdem Bonus auf diese Weise in einem Satz gleich 
zweimal Preis und Kosten verwechselt hat, sinniert er 
über die müßige Frage, ob wir mit der Effizienz im

21 M. S c h e e l e ,  G.  S c h m i t t , a.a.O., S. 573 f.

22 H. B o n u s , Don Quichotte . . . , a.a.O., S. 626.

20 H. B o n u s , Don Quichotte . . . , a.a.O., S. 627.

24 H. B o n u s , Don Q u icho tte . . . .a.a .O ., S. 628.

25 H. B o n u s , Don Q u icho tte . . . , a.a.O., S. 628.

26 H. B o n u s , Don Quichotte . . . .a .a .O ., S. 628.
27 H. B o n u s , Don Quichotte . . . .a.a .O ., s . 628.

28 H. B o n u s , Don Q u icho tte . . . .a.a .O ., S .628.

29 H. B o n u s , Don Q u icho tte . . . , a.a.O., S. 628.

30 H. B o n u s , Don Quichotte . . . , a.a.O., S. 628.

31 H. B o n u s , Don Quichotte . . ..a.a .O ., S. 625.

Ronald H. C o a s e :  The Problem of Social Cost, in: W illiam 
B r e i t ,  Harold M. H o c h m a n  (Hrsg.): Readings in Microecono
mics, London, New York, Sydney, Toronto 1968, S. 423-456.
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Tausch und in der Produktion auch Paretooptimalität 
meinen, und versteigt sich anschließend zu der eher 
abenteuerlichen Behauptung, für einen Unternehmer 
bestünde auch dann ein Anreiz, eine Ressource zu ver
kaufen, wenn ihr Preis gerade die Einbußen, die ihm auf
grund des Verzichts auf ihre produktive Verwendung ent
stehen, abdeckt^®.

Im Zusammenhang mit unserem Hinsweis, daß die 
Existenz von Renten bei einer Überführung des Grund
wassers in das Eigentum der Landwirte eine künstliche 
Verteuerung des Preises für eine höhere Trinkwasser
qualität und die Konservierung ineffizienter Strukturen 
zur Folge hat, stellt Bonus fest: Wir haben Renten und 
Quasirenten verwechselt^^ Richtig ist sicher, daß Ren
ten im Stadium ihrer Entstehung durch Anpassungsin
flexibilitäten gemeinhin als Quasirenten bezeichnet wer
den, üblicherweise aber nicht mehr, wenn sie ihre Fort
existenz politischen Maßnahmen verdanken.

Da es uns in erster Linie um die zweite Erscheinungs
form ging, hatten wir auf eine sprachliche Unterschei
dung verzichtet, was uns durchaus zulässig erscheint. 
Der weitere Einwand Bonus’, auch bei Existenz von 
Quasirenten gebe es Effizienz, greift nicht, da er sich 
ausschließlich auf die betriebliche Ebene bezieht, wäh
rend wir eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung ange
stellt hatten. Auch die Feststellung, Quasirenten könn
ten im Schattenpreis enthalten sein, ist für unsere Argu
mentation irrelevant, solange der höhere Wasserpreis 
und die Ineffizienz Folge von preispolitisch abgesicher
ten Renten sind.

Das Coase-Theorem

So hat Bonus, auch wenn er seine These von unserer 
mangelnden ökonomischen Sattelfestigkeit nicht bewei
sen kann, doch deutlich gemacht, warum ihm die Mate
rie heikel erscheint^®. „Mit einem durchgerosteten 
Schwert wird die Schlacht nicht zu gewinnen sein“ , ge
fällt er sich festzustellen“ . Dem wollen wir nicht wider
sprechen.

Dennoch wähnt sich Bonus unangreifbar. Indem wir 
seine Ausführungen kritisieren, ist nicht e r-ne in, Coase 
ist aus dem SatteP“ . Schließlich habe er nur einen Auf
satz von Coase variiert®'. Hier haben wir doch Zweifel 
anzumelden, denn das Coase-Theorem g ib t-be i nähe
rer Betrachtung -  als Lanze für den Wasserpfennig we
nig her Der grundlegende Gedankengang des Coase- 
Theorems^^ sei hier kurz an einem Beispiel erläutert:

Bei der Produktion eines Unternehmens A entste
hende Abwässer werden in einen Fluß geleitet, dessen 
Wasser Unternehmen B in möglichst reinem Zustand 
benötigt. Der Ertrag des Unternehmens B wird also
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durch die Aktivität des Unternehmens A geschmälert. 
Angenommen, A und B können miteinander verhandeln 
und der Markt arbeitet kostenlos, ist es Coase zufolge 
für das Erreichen des Allokationsoptimums gleichgültig, 
ob A das Recht zugesprochen wird, das Wasser zu ver
unreinigen, oder ob B einen Rechtsanspruch auf reines 
Wasser hat. Unabhängig von der Ausgangsverteilung 
der Verfügungsrechte am Wasser, die für beide Unter
nehmenvoraussetzung ihrer Produktion sind, verändert 
der Preismechanismus die Allokation durch einen Trans
fer der Verfügungsrechte. Bei dem Verkauf bzw. dem Er
werb der Verfügungsrechte bestimmt sich die Preisfor
derung des Eigentümers aus der Wertschöpfung, die er 
aufgrund seiner Verfügung über das Wasser erzielen 
kann, während sich das Preisgebot des potentiellen 
Käufers aus dessen Wertschöpfung bestimmt. Auf 
diese Weise ist jeder der beiden Unternehmer gehalten, 
die Wertschöpfung des jeweils anderen mit seiner eige
nen zu vergleichen. Die Produktionsrichtung mit der hö
heren Wertschöpfung wird sich als die kaufkräftigere 
durchsetzen. Im Optimum entspricht der Wertschöp
fungszuwachs bei B aufgrund einer Verbesserung der 
Wasserqualität gerade der Wertschöpfungsminderung 
bei A aufgrund der Reduzierung der verschmutzenden 
Aktivität. Hier stellt sich die optimale Wasserqualität und 
entsprechend das optimale Verhältnis der Produktions
aktivitäten von A und B ein, wobei der Gesamtertrag ma
ximiert wird.

 ̂ I Voraussetzung für eine solche Marktlösung ist die 
' klare Definition exklusiver Verfügungsrechte in der Aus
gangssituation“ . Die Verteilung der Verfügungsrechte 
bestimmt, in welchem Ausmaß Verfügungsrechte den 
Eigentümer wechseln müssen, damit das Allokationsop
timum erreicht wird, und wer als Eigentümer in den Ge
nuß von Zahlungen für die Überlassung von Verfü
gungsrechten kommt. Eine weitere Voraussetzung für 
die Marktlösung ist, daß die Transaktionskosten nicht 
prohibitiv hoch sind®“ .

Ist dies der Fall oder stößt die Definition exklusiver 
Verfügungsrechte auf unüberwindbare technische und 
administrative Schwierigkeiten, übernimmt der Staat 
die Allokationssteuerung. Soll auch dabei das Alloka
tionsoptimum erreicht werden, muß analog zur Verhand
lungslösung die Vorteilhaftigkeit verschiedener sozialer

“  R. H. C o a s e ,  a .a .O .,S .429.

“  R. H. C o a s e ,  a.a.O., S. 427.

^ ^ R . H .  C o a s e ,  a .a .O .,S .4 4 4 ff.

Das Bundesverfassungsgericht stellt diesbezüglich fest: „Das Was
serhaushaltsgesetz schließt Eingriffe in das Grundwasser prinzipiell 
vom Inhalt des Grundeigentums aus.“ BVerfGE. 58, 300 -  Naßauskie- 
sung S. 337.

R. H. C o a s e ,  a .a .O .,S .424.
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Arrangements unter Berücksichtigung der Gesamtheit 
ihrer Auswirkungen gegeneinander abgewogen wer
den. Den Vorrang soll auch hier die Verwendungsalter
native mit der höchsten Wertschöpfung bekommen“ .

Wie ist nun die Vermeidung des Nitrateintrages in das 
Grundwasser als Folge umweltpolitischer Maßnahmen 
vor dem Hintergrund des Coase-Theorems zu interpre
tieren? Mit der Festsetzung eines Grenzwertes für den 
maximal zulässigen Nitratgehalt im Trinkwasser hat der 
Staat zum Ausdruck gebracht, daß die Bereitstellung 
von Trinkwasser bis zu diesem Grenzwert als Verwen
dungsalternative mit dem höchsten Wertschöpfungsbei
trag anzusehen ist. Entsprechend haben alle übrigen 
Verwendungsalternativen, die eine Einhaltung dieses 
Grenzwertes gefährden, zurückzustehen. Folge dieser 
Entscheidung ist, daß die Landwirte ihre Düngung und 
damit die Nahrungsmittelproduktion zugunsten einer 
höheren Wasserqualität reduzieren müssen. Der Ge
genwert für die Überlassung der Verfügungsrechte bzw. 
ein Einkommensausgleich für den Verzicht auf die Nut
zung des Grundwassers stünde den Landwirten nur 
dann zu, wenn dieses ihr exklusives Eigentum wäre. 
Dies ist aber, wie von höchstrichterlicher Stelle ausge
führt wurde, nicht der Fall“ .

Bereits hier ist ohne weiteres einsichtig, daß der Was
serpfennig nicht aus dem Coase-Theorem abzuleiten 
ist. Dieses liefert ausschließlich Kriterien zur Beurtei
lung allokativer Auswirkungen rechtlicher Arrange
ments®^. So läßt sich in Anwendung des Coase-Theo
rems klären, ob es ökonomisch sinnvoll ist, einen Grenz
wert für die Trinkwasserqualität festzulegen und infolge
dessen auf eine höhere Nahrungsmittelproduktion zu 
verzichten, was -  ohne, daß wir uns auf das Glatteis ei
ner monetären Bewertung der Gesundheitsvorsorge 
begeben müssen -  schon angesichts bestehender 
Überschüsse auf den Agrarmärkten bestätigt werden 
kann. Ebenso läßt sich in Anwendung des Coase-Theo- 
rems feststellen, daß eine Einkommenspolitik vermittels 
des Wasserpfennigs wegen der von uns aufgezeigten 
allokativen Nebenwirkungen und der damit verbunde
nen Ineffizienz abzulehnen ist.

Fehlschlüsse

In Anwendung des Coase-Theorems läßt sich schließ
lich auch zeigen, wo die Fehlschlüsse von Bonus liegen: 
Seine Argumentation läßt sich in zwei Schritte zerlegen. 
Im ersten Schritt ordnet er -  von Coase abweichend -  
die Verfügungsrechte am Grundwasser den Landwirten 
und damit der Verwendungsart mit der geringeren Wert
schöpfung zu. Er tut dabei im übrigen so, als sei es belie
big, wem die Verfügungsrechte zugeordnet werden, 
was -  darauf hatten wir bereits hingewiesen®® -  in einer
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auf der Grundlage definierter Rechtsverhältnisse funk
tionierenden Marktwirtschaft keineswegs der Fall ist.

Im zweiten Schritt läßt er dann, da ja die staatlich vor
gegebene Qualitätsnorm eine Veränderung der Alloka
tion zugunsten der Trinkwasserproduktion erfordert, die 
Verbraucher als Käufer der Verfügungsrechte auftreten, 
mit der Folge, daß sie den Landwirten einen Einkom
mensausgleich zu zahlen haben. Der Wasserpfennig 
taucht hier zwar als scheinbar vom Marl<t hervorge
brachtes Resultat auf. Er verdankt seine Existenz aber 
ausschließlich den Festlegungen 'm ersten Schritt, näm
lich der Überstellung der Verfügungsrechte am Grund
wasser in das Eigentum der Landwirte.

Als einzige scheinbar ökonomische Begründung für 
ein solches Vorgehen führt Bonus ein weiteres Mal aus, 
dem Staat bleibe keine andere Möglichkeit, als diese Va
riante zu wählen, weil die Landwirte aufgrund fixierter 
EG-Preise ihre Einkommenseinbußen nicht an die Ver
braucher weitergeben könnten^®. Dazu sei zunächst 
einmal festgestellt, daß die Preise keineswegs fixiert, 
sondern abgestützt werden. Jedem Landwirt steht es 
also frei, einen höheren Preis zu verlangen. Es wird ihm 
allerdings nicht gelingen, zu diesem Preis auch Abneh
mer für seine Produkte zu finden. Daß dem Staat nun 
kaum etwas anderes übrig bleibt, als diese Marl<tent- 
scheidung zu korrigieren bzw. daß diese gar ein „objekti
ves Kriterium'“'“ für den Wasserpfennig sein soll, will uns 
ganz und gar nicht einleuchten.

So bleibt als Lanze für den Wasserpfennig entweder 
die widerlegbare Annahme, das Grundwasser sei mög
licherweise in der Ausgangssituation schon Privateigen
tum der Landwirte gewesen, oder ein unbegründetes 
Votum für eine sektorale Einkommenspolitik, die sich an 
den Grundsätzen der allgemeinen Verteilungspolitik 
und damit an sozialen Kriterien messen lassen müßte. 
Obwohl die Eigentumsfrage und die Verteilungspolitik 
letztlich die Kernpunkte seiner Argumentation sind, 
setzt sich Bonus mit keinem der beiden Aspekte ausein
ander. Wenn er also im zentralen Bereich seines Ansat
zes durch geistige Abwesenheit glänzt und wir ihn des
halb kritisieren, ist seine Bemerkung, wir griffen an, wo 
niemand steht'*', eigentlich nur als fast schon bewun
dernswerte Fähigkeit zur Selbstironie zu begreifen.

Verteilungspolitische Sonderstellung?

Ganz zum Schluß, fast als gehöre es gar nicht mehr 
zum Thema, wendet sich Bonus doch noch der Berechti
gung agrarpolitischer Besitzstände zu. Aber offensicht
lich sollen wir seine Bemerkungen nicht als ernstge
meinte Argumente mißverstehen, wenn er ganz „unge
schützt" fragt, ob wir mit der Agrarprotektion auch die 
Kulturlandschaft „fallenlassen sollen“ . „Ein institutionel

ler Rahmen, der sie schützte (und mit ihm die Rente), 
wäre ökonomisch in ähnlicher Weise legitim wie der so
ziale Rahmen der sozialen Marktwirtschaft.'“*̂

Da wäre doch zunächst einmal zu fragen, ob die 
ebenfalls von ihm erwogene Strategie, den „Bauern ein 
zweites Einkommen als Landschaftsgärtner zu gewäh
ren'“'®, nicht die effizientere Lösung darstellt. Ganz ab
wegig ist der Hinweis auf eine so erzeugte „künstliche, 
museale . . .  synthetische Kulturlandschaft“'''*, denn 
diese ist ebenso synthetisch wie diejenige, die durch die 
gegenwärtige Agrarpolitik via künstlich erhöhte Agrar
preise erreicht wird.

Außerdem ist zu fragen, was Bonus unter „ökono
misch legitim“ versteht. Ökonomisch läßt sich bewer
ten, wieweit eine Maßnahme ihr Ziel erreicht, was sie ko
stet und ob es kostengünstigere Lösungen gibt. Legitim 
dagegen ist eine Maßnahme aber doch wohl aus
schließlich dadurch, daß sie vom demokratischen Kon
sens getragen wird.

Zweifellos zeichnet sich ab, daß zunehmend ein politi
scher Handlungsbedarf im Bereich der Umweltpolitik 
und Landschaftspflege formuliert wird, dem sich auch 
die Landwirtschaft stellen muß. Daß aber vor dem Hin
tergrund ökologischer und ökonomischer Anforderun
gen die grundsätzliche Notwendigkeit bestehen soll, der 
Landwirtschaft eine verteilungspolitische Sonderstel
lung einzuräumen, vermögen wir nicht einzusehen. Da
bei befinden wir uns in bester Gesellschaft mit dem 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung (Bonus zufolge offensichtlich 
auch ein Gremium von Don Quichottes und Sancho 
Pansas), der in seinem jüngsten Gutachten festgestellt 
hat; „Es kann nicht angehen, daß die Politik einer Siche
rung der Einkommen der Landwirte, die über die Preis
politik gescheitert ist, nun unter dem Etikett,Entgelt für 
Landschaftspflege' weitergeführt wird.““®

Auch für die Umwelt- und Naturschutzpolitik gilt, daß 
nur effiziente Lösungen eine weitestgehende Zielerrei
chung ermöglichen. Der von Bonus vorgeschlagene 
Weg entspricht -  wie wir gezeigt haben -  diesem Krite
rium ganz sicher nicht.
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